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Nr. Titel Fundstelle

1. Steuerbefreiung von Betriebsvermögen bei Erbschaft und Schenkung BFH-Urt. v. 13.9.2023 – II R 49/21

2. Kreditmarktförderungsgesetz: Dezemberhilfe steuerfrei BR-Beschl. v. 14.12.2023

3. Behandlung von kostenlosen oder verbilligten Mahlzeiten BMF-Schr. v 7.12.2023 – IV C 5 - S 2334/19/10010 :005

4. Zeitpunkt der Umsatzbesteuerung BFH-Urt. v. 17.8.2023 – V R 12/22

5. Umsatzsteuerpflicht für Kontrollgebühren auf Privatparkplätzen BMF-Schr. v. 15.12.2023 – III C 2 - S 7100/19/10004 :005

6. Minderung des geldwerten Vorteils bei Dienstwagennutzung durch 
Parkplatzmieten

FG Köln, PM v. 10.11.2023, 
FG Köln, Urt. v. 20.4.2023 – 1 K 1234/22

7. Unverhältnismäßig hohe Zahlung kein Trinkgeld FG Köln, PM v. 27.11.2023,  
FG-Köln, Urt. v. 14.12.2023 – 9 K 2507/20 u. 9 K 2814/20
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Verspätungszuschlag bei Überschreiten der pan-
demiebedingten verlängerten Abgabefristen für
Steuererklärungen

Im Urteil vom 7.3.2023 hat das Finanzgericht Düsseldorf die 
Festsetzung eines Verspätungszuschlags bei Überschreitung 
der pandemiebedingt verlängerten Abgabefristen für Steuer-
erklärungen bestätigt. Der Fall betraf einen Steuerpflichtigen, 
dessen Steuerberater die Gewerbesteuererklärung für das Jahr 
2019 erst im Dezember 2021 abgegeben hatte, ohne zuvor 
eine Fristverlängerung beim Finanzamt zu beantragen.

Das Finanzamt setzte daraufhin einen Verspätungszuschlag in 
Höhe von 100 EUR fest. Der Steuerpflichtige legte Einspruch 

ein und verwies auf die Mehrbelastung durch die Corona-Pan-
demie. Obwohl die Abgabefristen aufgrund der Pandemie bis 
zum [korrektes Datum] verlängert worden waren, bestätigte 
das Finanzgericht die Entscheidung des Finanzamts. Gemäß  
§ 152 Abs. 2 Nr. 1 der Abgabenordnung (AO) ist die Festset-
zung eines Verspätungszuschlags zwingend, wenn die Steu-
ererklärung nicht innerhalb der gesetzlich bestimmten Frist 
eingereicht wird.

Das Gericht führte aus, dass eine allgemeine weitere Verlän-
gerung der Abgabefristen sich nicht aus den FAQ der Finanz-
verwaltung ableiten lässt. Diese betonen lediglich, dass im 
Einzelfall die Besonderheiten der Pandemie besonders geprüft 
und berücksichtigt werden. 
FG Düsseldorf, Gerichtsbescheid v. 7.3.2023 – 12 K 1588/22 AO
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